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Wirdigung der Ergebnisse 2014 in Kirze

Aus Sicht des Bundesrates hat die RAB ihre strate-
gischen Ziele im Jahr 2014 weitestgehend erreicht.

Die RAB ist bei allen Stakeholdern mit Interessen im
Bereich der Revision als feste Grdsse etabliert. Wo
sie im Rahmen ihrer Aufsichtstatigkeit auf wesentli-
che Mangel gestossen ist, hat sie deren Beseitigung
sichergestellt. Bei schwerwiegendem Fehlverhalten
hat sie angemessene Sanktionen ausgesprochen.

Die bisher auf RAB und FINMA aufgeteilten Auf-
sichtskompetenzen Uber Revisionsunternehmen und
Prufgesellschaften wurden per 1. Januar 2015 bei
der RAB zusammengefuhrt. Die entsprechenden
Vorbereitungsarbeiten (Vollzugsrecht, Ablaufe, Per-
sonal) wurden rechtzeitig an die Hand genommen,
so dass die RAB die neuen Aufsichtskompetenzen
planméssig Uibernehmen konnte.

Die zeitlich befristeten Zulassungen von Revisions-
unternehmen wurden fristgerecht erneuert, was fiir
reibungslose Ablaufe in der Revisionsbranche wich-
tig ist.

Im wichtigen Bereich der internationalen Anerken-
nung sind durch den Abschluss von Absichtserkla-
rungen mit drei auslandischen Partnerbehorden (UK,
Kanada, Finnland) weitere Fortschritte erzielt wor-
den. Das Verhéaltnis zu den USA wurde weiter ver-
tieft, was eine wichtige Voraussetzung fur das ange-
strebte Abstellen der USA auf die Arbeiten der RAB
darstellt. Die RAB ist in internationalen Gremien
aktiv und bringt die Anliegen der Schweiz ein.

Die Entwicklungen auf internationaler Ebene und
insbesondere die verabschiedete Reform des Prif-
wesens in der EU (Inkraftsetzung Mitte 2016) wer-
den aufmerksam verfolgt, um allféllige Auswirkungen
auf die Schweiz friihzeitig zu erkennen.

Die finanziellen Ziele der RAB wurden erreicht. Na-
mentlich konnte die finanzielle Belastung der staat-
lich beaufsichtigten Revisionsunternehmen weiterhin
konstant gehalten werden. Ebenso konnte die RAB
ihre personal- und vorsorgepolitischen Ziele einhal-
ten.

Der Bundesrat erwartet, dass die RAB die restlichen
Zulassungserneuerungen fir Revisionsunternehmen
ebenfalls fristgerecht vornimmt, die Erneuerung des
IT-Systems vorantreibt und die internationalen Ent-
wicklungen weiterhin genau beobachtet.

Kennzahlen 2014 2013

Finanzen und Personal

Umsatz (Mio. CHF) 6,0 5,6
Reingewinn / -verlust (Mio. CHF) 0,0 0,0
Bilanzsumme (Mio. CHF) 7,8 6,5
Eigenkapitalquote in % 57,3 70,0
Personalbestand (Vollzeitstellen) 24 21

Anstaltsspezifische Kennzahlen

Gesamtzahl Zulassungen (natirliche
Personen und Revisionsunternehmen) 11 786 11 838

Anzahl staatlich beaufsichtigter
Revisionsunternehmen 23 22

Bundesbeitrag und Gebuhreneinnahmen

Bundesbeitrag (Mio. CHF) 0 0

Gebuhren (Mio. CHF) 5,5 5,3

A. Zielerreichung 2014*

=

Strategische Schwerpunkte
o Grundsatz

Zweck und Grundauftrag der RAB ergeben sich aus dem
Revisionsaufsichtsgesetz von 2005 (RAG; SR 221.302).
Gestutzt darauf umfassen die Hauptaufgaben der RAB
die Zulassung von Personen und Unternehmen, die
gesetzlich vorgeschriebene Revisionsdienstleistungen
erbringen, die Beaufsichtigung der Revisionsstellen von
Gesellschaften des o6ffentlichen Interesses und die Ab-
wicklung der internationalen Amtshilfe im Bereich der
Revisionsaufsicht. Die strategischen Ziele werden vom
Verwaltungsrat der RAB innerhalb des gesetzlichen
Auftrages erlassen und vom Bundesrat genehmigt.

. Starkung der RAB als Behérde

Der RAB ist es gelungen, in der kurzen Zeit ihrer Exis-
tenz seit 2007 von der Offentlichkeit, dem Berufsstand,
den Mitgliedern der Revisionsausschiisse von Publi-
kumsgesellschaften, den Investorinnen und Investoren
sowie von anderen Behoérden als unabhéngige, professi-

* Strategische Ziele: http://www.rab-asr.ch/bausteine.net/file/showfile.aspx?downdaid=7685&sp=D&domid=1063&fd=2



onelle und glaubwirdige Aufsichtsbehdrde Uber die
Revisionsbranche wahrgenommen zu werden.

Die Eidg. Rate haben daher am 20. Juni 2014 die Vorla-
ge zur Bindelung der Aufsicht Uber Revisionsunterneh-
men und Prifgesellschaften verabschiedet (AS 2014
4073). Die bisher auf RAB und FINMA aufgeteilten Auf-
sichtskompetenzen werden bei der RAB zusammenge-
fuhrt. Das Vollzugsrecht wurde durch den Bundesrat
(Verordnung) bzw. die RAB und FINMA (Rundschreiben)
angepasst, so dass die RAB per 1. Januar 2015 die
neuen Aufsichtskompetenzen nach Plan Ubernehmen
konnte.

Durch ein ebenfalls seit 2007 weitgehend elektronisch
ablaufendes Zulassungsverfahren sparen die betroffe-
nen Personen und Unternehmen Kosten und Zeit im
Umgang mit der Behdrde (,E-Government®). Die ange-
strebte Optimierung dieser Prozesse durch eine neue IT-
Plattform ist nach wie vor im Gange, wurde aber 2014
durch technische Probleme deutlich verzdgert. Die voll-
stéandige Erreichung dieses Ziels bis Ende 2015 ist daher
nicht mehr zu erwarten.

o Aufsicht und Standardsetting

Im Aufsichtsbereich steht unverandert die risikoorientier-
te Durchsetzung der gesetzlichen und berufsstandischen
Vorgaben fir Revisionsdienstleistungen im Fokus. Die
RAB legt im Rahmen der Uberpriifungen bei den
23 staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmen ein
besonderes Augenmerk auf die erforderliche kritische
Grundhaltung und die strikte Einhaltung der Unabhén-
gigkeitsbestimmungen.

2014 wurden zwolf Uberpriifungen bei staatlich beauf-
sichtigten Revisionsunternehmen durchgefiihrt. Die drei
grossen Revisionsunternehmen, die jeweils mehr als
50 Publikumsgesellschaften priifen (sog. «Big-3»), wer-
den unverandert jahrlich inspiziert.

Unverandert weisen staatlich beaufsichtigte Revisions-
unternehmen mehrheitlich stagnierende Honorarvolumen
im Geschaftsbereich Wirtschaftspriifung auf. Nennens-
wertes Wachstum wird grundsétzlich nur im Beratungs-
geschéaft generiert. Langfristig besteht in einem derarti-
gen Umfeld die Gefahr, dass das Revisionsgeschaft
zunehmend an Attraktivitat verliert. Die RAB wird auch
vor diesem Hintergrund darauf zu achten haben, dass
die Qualitat von Revisionsdienstleistungen gewahrleistet
bleibt.

Die RAB beschéftigt sich seit 2014 vermehrt mit der
Rolle und der Arbeitsweise von Prifungsausschiissen
von Publikumsgesellschaften. Die aktive und verantwor-
tungsbewusste Wahrnehmung der Aufgaben durch den
Prufungsausschuss hat nachweislich positive Auswir-
kungen auf die Qualitat von Revisionsdienstleistungen.
Der Uberarbeitete «Swiss Code of Best Practice» ist ein
wichtiger Schritt zur Starkung der Prifungsausschisse.
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Die RAB hat auch im Jahr 2014 national und internatio-
nal aktiv am Standardsetting des Berufsstandes teilge-
nommen und stellt mittels ihrer Eingaben sicher, dass
qualitative Aspekte die notwendige Aufmerksamkeit
erhalten. Auf nationaler Ebene war insbesondere die
Unabhéangigkeit bei der eingeschrankten Revision Ge-
genstand von Diskussionen mit den (sich unterschiedlich
positionierenden) Berufsverbanden. Im Weiteren setzt
die RAB nur anerkannte Standards durch und ist bei der
Schaffung eigener Regularien weiterhin sehr zuriickhal-
tend. Im Berichtsjahr wurde das Rundschreiben 1/2014
Uber die interne Qualitatssicherung in Revisionsunter-
nehmen verdffentlicht, das aufzeigt, unter welchen Um-
stéanden die von der Branche selbstregulierten Standards
zur Anwendung kommen. Aktuell gibt es funf Rund-
schreiben der RAB.

° Recht und Internationales

2014 haben sich das Bundesverwaltungsgericht in sie-
ben Urteilen und das Bundesgericht in zwei Urteilen mit
der Praxis der RAB auseinandergesetzt. Die Praxis der
RAB wurde jeweils gutgeheissen. In einem Fall hat das
Bundesverwaltungsgericht die RAB nur im Grundsatz
bestatigt und hat eine detailliertere Begrindung fir die
Entzugsdauer verlangt.

Im Bereich der internationalen Anerkennung der RAB
sind 2014 wiederum Fortschritte erzielt worden. Zu den
bestehenden sechs Absprachen mit staatlichen Auf-
sichtsbehdrden sind drei weitere Absichtserklarungen
dazu gekommen (Finnland, Kanada und Vereinigtes
Konigsreich). Das jeweils vereinbarte Prinzip der Hei-
matstaatenaufsicht fuhrt im Zusammenspiel mit diesen
Staaten zu erheblichen Erleichterungen fur international
tatige Schweizer Revisionsunternehmen. Weitere Ver-
handlungen werden voraussichtlich 2015 zum Abschluss
kommen.

Im Verhéltnis zu den USA wurden 2014 zwei weitere
Joint Inspections mit der US-amerikanischen Revisions-
aufsichtsbehdrde (PCAOB) in der Schweiz durchgefuhrt.
Umgekehrt hat die RAB das vereinbarte Gegenrecht
nicht wahrgenommen und war 2014 in den USA nicht
aktiv. Die Zusammenarbeit zwischen den zwei Behodrden
hat sich vor diesem Hintergrund vertieft, sodass die
Vereinbarung zur Zusammenarbeit aus dem Jahr 2011
(Statement of Protocol) verlangert wurde. Die RAB strebt
weiterhin an, dass das PCAOB mdoglichst weitgehend auf
die Arbeiten der RAB abstellt (sog. Reliance).

2014 hat sich die RAB wiederum aktiv in die Diskussio-
nen im Rahmen des International Forum of Independent
Audit Regulators (IFIAR) und anderer internationaler
Gremien eingebracht und hat dabei die Interessen der
Schweiz vertreten.

Im April 2014 hat die Europaische Union die sog. Reform
des Prifwesens verabschiedet. Die Neuordnung verfolgt
das Ziel, die Transparenz und das Vertrauen in die Ab-



schlusspriifung zu erhéhen, mogliche Interessenkonflikte
zu beseitigen und mehr Wettbewerb auf dem stark kon-
zentrierten Markt der Wirtschaftsprifung zu férdern. Die
neuen Regularien und insbesondere die verschérften
Vorgaben an die Unabhé&ngigkeit werden voraussichtlich
auch den Schweizer Revisionsmarkt beeinflussen. Sie
werden insbesondere fiir jene Schweizer Revisionsun-
ternehmen von Relevanz sein, die in der EU kotierte
Unternehmen oder deren Tochtergesellschaften in der
Schweiz prifen. International ausgerichtete Unterneh-
men bzw. ihre Prifungsausschiisse werden sich zu dem
vermehrt freiwillig an die Vorgaben der EU anlehnen. Die
RAB analysiert die Reform und beobachtet deren Um-
setzung ab 2016 in den grdsseren EU-Mitgliedstaaten.
Sie plant aktuell nicht, diesbeziglich regulatorische Ini-
tiativen in der Schweiz anzustossen.

. Zulassung

Die Zulassung von Revisionsunternehmen ist im Gegen-
satz zur Zulassung von natirlichen Personen gesetzlich
befristet und alle fiinf Jahre zu erneuern. Im Jahr 2014
hatte die RAB rund 2000 Erneuerungsgesuche zu bear-
beiten. Dies entspricht etwa 60 Prozent aller Zulassun-
gen von Revisionsunternehmen.

Kern der Zulassungserneuerung bildet jeweils die risiko-
orientierte Uberpriifung des Qualitatssicherungssystems.
Dabei wird beriicksichtigt, ob ein Revisionsunternehmen
eingeschrankte oder ordentliche Revisionen durchfihrt.
Neben einer generellen Beurteilung werden durch die
RAB insbesondere die Themen Unabhé&ngigkeit, Weiter-
bildung und interne Nachkontrolle zu ordentlichen Revi-
sionen schwerpunktmassig Uberpriift.

Mehrheitlich konnten die abgelaufenen Zulassungen
nahtlos fiir weitere funf Jahre erneuert werden. In weni-
gen Fallen waren die Voraussetzungen fiir eine Erneue-
rung nicht gegeben oder einzureichende Unterlagen
waren ausstehend. Definitive Abweisungen von Erneue-
rungsgesuchen waren nicht notwendig, da die betroffe-
nen Revisionsunternehmen die gesetzlichen Anforde-
rungen zwischenzeitlich wieder erfillen konnten. Rund
15 Prozent der Revisionsunternehmen haben aus ver-
schiedenen Griinden freiwillig auf eine Erneuerung der
Zulassung verzichtet (z.B. Reorganisation).

2. Finanzielle Ziele

Die RAB finanziert sich ausschliesslich Uber Gebulhren
und Aufsichtsabgaben der zugelassenen und beaufsich-
tigten Personen und Revisionsunternehmen. Bundesgel-
der werden keine beansprucht. Das Budget von rund
5,5 Millionen Franken fir das Jahr 2014 wurde insge-
samt eingehalten. Der im Vergleich zum Budget erhdhte
Umsatz (6,0 Millionen) ist im Wesentlichen auf die Aus-
leihe von zwei Mitarbeitenden an die Eidg. Finanz-
markaufsicht (FINMA) und hoher als erwartete Einnah-
men aus Zulassungsgebiihren von Revisionsunterneh-
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men zurlckzufiihren. Die Geblhren der Revisionsunter-
nehmen werden allerdings abgegrenzt und der Zulas-
sungsdauer entsprechend auf funf Jahre verteilt. Aus
demselben Grund hat sich die Bilanzsumme vergrossert
und die Eigenkapitalquote verkleinert. Die vom Gesetz
verlangte Reserve (Art. 35 Abs. 3 RAG; Stand Ende
2014 gemass Beschluss des Verwaltungsrates: 4,5 Mio.)
bleibt unverandert. Die finanzielle Belastung der Revisi-
onsunternehmen ist gleichgeblieben, sodass eine ver-
lassliche Budgetierung der Aufsichtskosten sichergestellt
ist; insbesondere wurden bei der Aufsichtsabgabe gros-
sere Schwankungen vermieden. Der Uberschuss von
rund CHF 125'000 wird den betroffenen Revisionsunter-
nehmen durch Verrechnung mit der Aufsichtsabgabe
2015 zurlckerstattet.

3. Personal- und vorsorgepolitische Ziele

Die RAB darf als attraktiver Arbeitgeber fiir Spezialistin-
nen und Spezialisten der Wirtschaftsprifung, Rech-
nungslegung und Aufsicht Uber den Finanzmarkt be-
zeichnet werden. Dies gilt auch fiir die vorsorgepolitische
Seite der Anstellungsverhaltnisse.

Der Personalbestand von 24 Vollzeitstellen bewegt sich
innerhalb der Zielgrosse von 20 bis 25 Vollzeitstellen.
Die Fluktuationsrate hat 2014 bei 30 Mitarbeitenden
10,0 Prozent betragen.

4. Kooperationen und Beteiligungen

Die RAB ist an keinen Kooperationen beteiligt und halt
keine Beteiligungen an anderen Rechtstragern.

B. Bericht der Revisionsstelle

Die Revisionsstelle halt in ihrem Bericht vom 24. Februar
2015 fest, dass sie auf keine Sachverhalte gestossen ist,
aus denen sie schliessen musste, dass die Jahresrech-
nung nicht dem Gesetz entspricht. Das Testat wurde
ohne Einschrénkungen oder Hinweise erteilt.

C. Antrage an den Bundesrat

Der Verwaltungsrat hat dem Bundesrat beantragt, den
Geschéftsbericht 2014 zu genehmigen, den Bericht der
Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und die Mitglie-
der des Verwaltungsrates fur das Geschéaftsjahr 2014 zu
entlasten.

D. Beschlisse des Bundesrates

Der Bundesrat hat den Antragen des Verwaltungsrates
am 1. April 2015 zugestimmt.



	A.  Zielerreichung 2014*
	1. Strategische Schwerpunkte
	Würdigung der Ergebnisse 2014 in Kürze
	2. Finanzielle Ziele
	3. Personal- und vorsorgepolitische Ziele
	4.  Kooperationen und Beteiligungen
	B. Bericht der Revisionsstelle
	C.  Anträge an den Bundesrat
	D. Beschlüsse des Bundesrates

